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Das Land Baden-Württemberg feiert mit der dies-

jährigen Landesausstellung das 1300-jährige Jubi-

läum der Klosterinsel Reichenau.  

Wir machen diese Ausstellung zum Anlass für eine 

Kurzreise ans Westende des Bodensees, bei der 

weitere mittelalterliche Schätze auf dem Pro-

gramm stehen: die romanischen Kirchen auf der 

Reichenau und das idyllische Stein am Rhein. 

Einen Kontrast setzt der Besuch in der barocken Ba-

silika Birnau, in der Villa von Hermann Hesse und 

im ehemaligen Wohnhaus und Atelier des Künstlers 

Otto Dix – inkl. bei gutem Wetter erstklassigem 

Blick auf den See und die Alpen. 

 

Die Höhepunkte im Überblick 
 

 Landesausstellung 1300 Jahre Klosterinsel 

Reichenau mit UNESCO-Welterbe 

 Historische Stadtperlen: Stein am Rhein, 
Meersburg, Konstanz 

 Wohnhaus- und Atelier von Otto Dix 

 Hermann Hesse Museum 
 

 

 
Die Imperia an der Hafeneinfahrt am Bodensee, im Hinter-

grund die Alpen © Fb78, CC BY-SA 3.0 

 
1. Tag (Do. 22.08.): Kloster Birnau, Meersburg, Landesaus-
stellung Konstanz 
Abfahrt mit dem Reisebus am frühen Morgen (07:00 Uhr) von 

München und direkte Fahrt an den Bodensee. In Meersburg 

setzen Sie mit der Fähre über nach Konstanz. 

Nach der kurzen Fahrt mit der Fähre erreichen Sie die ehe-

maligen Freie und Reichsstadt mit ihrer historischen Altstadt 

noch am Vormittag. Bei einer Stadtführung erkunden Sie die 

wichtigsten Sehenswürdigkeiten, darunter das Schnetztor, 

den Rheintorturm und die römischen Ruinen. Nach der Füh-

rung haben Sie Zeit für eine individuelle und entspannte Mit-

tagspause. 

Am Nachmittag dann besuchen Sie als Höhepunkt dieses Ta-

ges die aktuelle Landesausstellung. Herausragend sind die 

die bedeutenden Handschriften aus dem berühmten Reiche-

nauer Skriptorium. 2003 sind diese prachtvollen Bücher ins 

Weltdokumentenerbe der UNESCO aufgenommen worden.  

 
Welterbe des Mittelalters: 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau 

 

 

Die einmaligen Werke können anlässlich des Jubiläums wer-

den erstmals seit Jahrzehnten wieder am Bodensee zusam-

mengeführt und präsentiert. Diese äußerst kostbaren Leihga-

ben und weitere Objekte lernen Sie bei einer Führung ken-

nen. 

 

Im Anschluss Gelegenheit zur individuellen Vertiefung des 

Museumsbesuchs, bevor Sie das Hotel beziehen. Nach kurzer 

Verschnaufpause gemeinsames Abendessen.  

 

Hinweis: Aufgrund der Lenkzeit-Beschränkungen erfolgen 

die Transfers am Abend vom Hotel in die Altstadt und zurück 

mit dem örtlichen Stadtbus. 
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Kirche St. Georg auf der Reichenau 

 

2. Tag (Fr. 23.08.): Weltkulturerbe Reichenau, Meersburg 
und Wallfahrtskirche Birnau 
Nach dem Frühstück kurze Fahrt auf die Insel Reichenau, die 

mit ihren romanischen Kirchen zum UNESCO-Welterbe zählt. 

Die Klosterinsel Reichenau im Bodensee gilt als herausragen-

des Beispiel für die religiöse und kulturelle Rolle eines großen 

Benediktinerklosters im Mittelalter. Und die drei romani-

schen Kirchen der Insel aus dem 9. bis 11. Jahrhundert ver-

anschaulichen die frühmittelalterliche Architektur in Mittel-

europa. 

Sie lernen die Kirche St. Georg und das Münster St. Maria und 

Markus inklusive Schatzkammer bei einer ausführlichen Füh-

rung kennen. Der Besuch der Kirche St. Peter und Paul am 

anderen Ende der Insel erfolgt im Anschluss individuell. 

 

 
Marktplatz in Meersburg 

 
Gegen Mittag dann erneut Überfahrt nach Meersburg, wo Sie 

zunächst einmal Zeit haben für eine individuelle Mittags-

pause. Gut gestärkt wartet dann eine Stadtführung auf Sie. 

Sie erkunden die vielen historischen Baudenkmäler – von den 

Schlossanlagen zu den Altstadtgassen. Die (sichtbaren) Spu-

ren reichen zurück bis ins Mittelalter und haben im Barock zu 

voller Blüte gefunden. Aber natürlich gibt es auch etwas über 

Annette von Droste-Hülshoff zu erzählen, die hier von 1841 

bis zu ihrem Tod im Jahre 1848 gelebt hat. 

Die letzte Station des Tages ist die Basilika Birnau – Wall-

fahrtskirche und Barockjuwel zugleich. Besonders beeindru-

ckend ist das Rokoko-Interieur, das sie bei einer Führung ken-

nen lernen. 

 

    
Wallfahrtskirche Birnau mit Maria von Birnau 

© beide Holger Uwe Schmitt, CC BY-SA 4.0 

 

Auf dem Rückweg nehmen Sie dann die Panorama-Route 

entlang des Bodensee – die alte B31. Die Straße führt immer 

wieder direkt am Ufer entlang und bietet fantastische Ausbli-

cke auf den See und das gegenüberliegende Ufer.  

Rückkehr ins Hotel und individuelle Abendgestaltung. 

 

3. Tag (Sa. 24.08.): Die feinen Wohnstätten von Hermann 
Hesse und Otto Dix, mittelalterliches Stein am Rhein 
Heute fahren Sie an den Untersee, wo einst Otto Dix und Her-

mann Hesse lebten. Der Untersee ist der südwestliche Zipfel 

des Bodensees, abgetrennt durch die Konstanzer Brücken 

und eigentlich gar nicht direkt mit dem großen See verbun-

den. 

Zunächst steuern Sie Gaienhofen an, wo sich Hermann Hesse 

1904 niederließ. Nach der Führung durch das erste Wohn-

haus des Dichters am Bodensee, in dem eine Ausstellung 

über die Literatur- und Kunstlandschaft der Region infor-

miert, erkunden Sie den Garten der benachbarten Villa, die 

Hesse 1907 bezog, individuell. 

Dann Weiterfahrt ins nahe Hemmenhofen, wo Wohnort des 

Künstlers Otto Dix, der hier die Jahre unter der NS-Diktatur 

und während des Zweiten Weltkriegs in „Innerer Emigration“ 

verbrachte. Sie besuchen das Museum Haus Dix und erhalten 

nicht nur Einblick in Leben und Arbeitsweise des Malers, 
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sondern auch einen tollen Ausblick vom Anwesen – sofern 

das Wetter mitspielt – über den See bis zu den Alpen. 

In Hemmenhofen gibt es direkt am Ufer mehrere Biergärten 

und Cafés, die sich für eine individuelle Mittagspause anbie-

ten. 

Danach folgt noch ein kurzer Abstecher in die Schweiz ein 

paar Kilometer rheinabwärts: Stein am Rhein zählt zu den pit-

toreskesten Altstädten in der westlichen Bodensee-Region, 

was Sie sich nicht entgehen lassen sollten. 

Nach der Stadtführung dann am späten Nachmittag direkte 

Rückfahrt nach München, das Sie gegen 21 Uhr erreichen. 

 

 

 
Museum Haus Dix © Catatine, CC BY-SA 4.0 

 

 
Stein am Rhein © Joachim Kohler Bremen, CC BY-SA 4.0 
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Leistungen: 
 

 2x Übernachtung mit Frühstück im 3-Sterne-Hotel 

Hampton by Hilton Konstanz  

 Ortstaxe Konstanz 

 1x Abendessen in einem Restaurant in Konstanz (3-

Gang-Menü, ohne Getränke) 

 Busgestellung für 3 Tage inkl. Fahrerunterbringung mit 

Halbpension im Einzelzimmer 

 Eintritt und Führung Basilika Birnau 

 Stadtführung Meersburg 

 2x Fährüberfahrt über den Bodensee Meersburg-Kon-

stanz für Bus und Passagiere 

 Eintritt und Führung Landesausstellung im Archäologi-

schen Landesmuseum  

 Alle Transfers in Konstanz mit dem Stadtbus  

 Stadtführung Konstanz 

 Eintritt und Führung Kirche St. Georg auf der Insel Rei-

chenau 

 Eintritt und Führung Münster St. Maria und Markus in-

klusive Schatzkammer 

 Eintritt und Führung Museum Haus Dix 

 Eintritt und Führung Hesse Museum Gaienhofen 

 Stadtführung Stein am Rhein 

 Reiseleitung ab Meersburg Fähranleger (22.08.) / bis 

Stein am Rhein (24.08.) 

 Mindestteilnehmerzahl: 20 

 
 

 
 
 

 
 
 

Preis pro Person: 
 

Im Doppelzimmer: 777,- € 

Im Einzelzimmer:       927,- € 

 

 

Storno- und Zahlungsbedingungen: 
 

Abweichend von unseren Allgemeinen Reisebedingungen 

gelten für diese besonders ausgearbeitete Reise die folgen-

den Storno- und Zahlungsbedingungen: 

 

20% -  ab Buchung bis 22.06.2024 

50% -  23.06.2024 bis 22.07.2024 

80% -  23.07.2024 bis 08.08.2024 

95% -  09.08.2024 bis Anreise 

 

Zusätzlich hat Frau Monika Babl (Wege zur Kultur) bei einem 

Gesamtstorno der Gruppe ein kostenloses Stornorecht bis 

einschließlich 22.06.2024 (gilt nicht für individuelle Einzel-

stornos). 

 

Eine erste Anzahlung in Höhe von 20% wird mit der Bu-

chung fällig. 

Die Restzahlung wird zum 23.07.2024 fällig. 

 

Wir raten zum Reiseschutz.  

Eine geeignete Reiseversicherung können Sie bei einer Ver-

sicherung Ihrer Wahl oder über das IBK abschließen. Das 

geht schnell und unkompliziert über den Buchungsassisten-

ten der Europäischen Reiseversicherung: 

www.ibk-reisen.de/ihre-persoenliche-reiseversicherung/  

 

 

 

 
Angebot freibleibend – Änderungen vorbehalten 

Innen-Besichtigungen nur dort, wo ausdrücklich unter Leistungen vermerkt. 
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Weitere wichtige Hinweise: 

 

 Diese Reise enthält Bestandteile, die nicht für Per-

sonen mit eingeschränkter Mobilität geeignet sind. 

Sollten Sie eingeschränkt mobil sein, nehmen Sie 

bitte telefonisch Kontakt mit uns auf. Wir klären 

dann im Einzelfall, inwiefern eine Teilnahme mög-

lich ist. 

 Sofern bei der Reise eine Mindestteilnehmerzahl 

ausgeschrieben ist, ist bei Nichterreichen der Min-

destteilnehmerzahl ein Rücktritt vom Reisevertrag 

seitens des Veranstalters bis spätestens 30 Tage 

vor Reisebeginn möglich. 

 Ein Reiserücktritt durch den Reisenden ist jederzeit 

möglich. Allerdings fallen – abhängig vom Termin – 

Stornogebühren an (s.o.). Wir raten daher zum Rei-

seschutz (s.o.). 

 Sie haben das Recht, einen Ersatzreisenden zu stel-

len. Notwendige Gebühren bzw. Kosten für Na-

mensänderungen gehen zu Ihren Lasten. 

 

 

Versand der Reiseunterlagen 

Die Reiseunterlagen werden nach Eingang der Restzahlung 

ca. 3-4 Wochen vor Reisebeginn verschickt. 

 

 

Vertragsdurchführung / Reisemängel: 

IBK Institut für Bildung und Kulturreisen GmbH ist für die 

Durchführung der genannten Reiseleistungen verantwort-

lich. 

Bei Vorbereitung und Durchführung unserer Reisen lassen 

wir größte Sorgfalt walten. Dennoch lassen sich Mängel, auf 

die wir möglicherweise gar keinen Einfluss haben, nie hun-

dertprozentig ausschließen.  

Sollte es bei Ihrer Reise zu einem Reisemangel kommen, 

sind Sie verpflichtet, uns bzw. Ihrem Reisebüro dies unver-

züglich anzuzeigen. 

 

 

Beistandspflicht: 

Gerät der Reisende während der Reise in Schwierigkeiten, 

wird ihm IBK Institut für Bildung und Kulturreisen GmbH un-

verzüglich und in angemessener Weise Beistand gewähren. 

Diese Beistandspflicht besteht auch bei Eigenverschulden 

des Reisenden. Allerdings hat IBK Institut für Bildung und 

Kulturreisen GmbH das Recht, Ersatz für seine Aufwendun-

gen zu verlangen, wenn und soweit diese angemessen und 

tatsächlich entstanden sind. 

 

 

Insolvenzversicherer/Kundengeldabsicherer: 

R+V Allgemeine Versicherung AG 

Raiffeisenplatz 1 

65189 Wiesbaden 

Telefon: +49 (0)611 533 - 5859 

Telefax: +49 (0)611 533 – 4500 

Sitz: Wiesbaden. Handelsregister Nr. HRB 2188, Amtsgericht 

Wiesbaden. USt-IdNr. DE 811198334 

 

Kontakt des Reiseveranstalters: 

IBK-Institut für Bildung und Kulturreisen GmbH 

Dillstraße 16 

20146 Hamburg 

Telefon: +49 (0)40 780 170 57 

mail@ibk-reisen.de 

Notfall-Handy  +49 (0) 176 43 29 19 09 

+49 (0) 176 40 43 95 79 

 

Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: Die 

Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-

Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter http://ec.eu-

ropa.eu/consumers/odr/ finden. 

 

 



Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise 
nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

 
 
Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 

2015/2302. 

 

Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. IBK – Institut für Bildung und 

Kulturreisen GmbH trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise. Zudem 

verfügt IBK – Institut für Bildung und Kulturreisen GmbH über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die 

Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer 

Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz. 

  

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 

 

 Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags. 

 Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen 

Reiseleistungen. 

 Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem 

Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können. 

 Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen 

Kosten – auf eine andere Person übertragen. 

 Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen 

und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der 

Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag 

zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf 

eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern. 

 Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung 

aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich geändert 

wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, 

haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung. 

 Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer 

Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende Sicherheitsprobleme 

bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen. 

 Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren 

Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten. 

 Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt 

werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann 

ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses Recht 

„Kündigung”), wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die 

Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen. 

 Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht 

ordnungsgemäß erbracht werden. 

 Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet. 

 Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden Zahlungen 

zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters  oder, sofern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der 

Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden 

gewährleistet. IBK – Institut für Bildung und Kulturreisen GmbH hat eine Insolvenzabsicherung mit der R+V Allgemeine 

Versicherung AG abgeschlossen. Die Reisenden können die R+V Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 

65189 Wiesbaden, Telefon: +49 (0)611 533-5859 oder per E-Mail über ein verschlüsseltes Kontaktformular unter 

https://www.ruv.de/service/kontakt/anfrage kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von IBK – 

Institut für Bildung und Kulturreisen GmbH verweigert werden. 

 

 

Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form zu finden ist: 
www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de 
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Allgemeine Reisebedingungen  
 

 

Grundlagen des Reisevertrages 
Gegenstand unseres Unternehmens ist die Veranstaltung von Reisen sowie die Vermittlung einzelner 

Reiseleistungen. Soweit im Folgenden nichts Abweichendes bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Regelungen 

 

 
1. Anmeldung und Abschluss des Reisevertrages 
Mit seiner Anmeldung bietet der Kunde (der Reisende) dem IBK verbindlich den Abschluss eines Reisevertrages an. 

Die Anmeldung kann schriftlich, fernmündlich oder online über das Internet erfolgen. Der Vertrag kommt mit der 

Bestätigung durch das IBK in Textform, also schriftlich oder online über das Internet, zustande. Diese 

Reisebestätigung wird dem Reisenden auf einem dauerhaften Datenträger ausgehändigt. 

Der Reisende hat für alle Vertragsverpflichtungen von Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, wie für 

seine eigenen einzustehen, soweit er diese Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung 

übernommen hat. 

 

 
2. Zahlung 
Nach Erhalt der Reisebestätigung sowie des gesetzlichen Reisepreis-Sicherungsscheins sind 20% des Reisepreises 

pro Person fällig. Diese Anzahlung muss innerhalb von 7 Tagen nach Rechnungseingang bezahlt werden. Die 

Restsumme ist frühestens 30 Tage und spätestens 28 Tage vor Reisebeginn fällig.  

Abweichend hiervon gilt bei Reisen, die Eintrittskarten für Veranstaltungen wie Konzerte, Opern, Theater etc. 

beinhalten folgende Regelung: 50% des Reisepreises pro Person sind sofort nach Erhalt der Reisebestätigung fällig. 

Anzahlungen, die den Kauf von Eintrittskarten abdecken, sind nicht rückerstattbar. 

Generell kann das IBK bei Reisen, die Konzert-, Opern-, Theaterkarten etc. beinhalten oder für die im Voraus 

Flugtickets erworben und sofort voll bezahlt werden müssen, eine abweichende Anzahlung verlangen, die im 

Einzelfall im Angebot festgelegt wird. 

Werden diese Zahlungsfristen nicht eingehalten, ist das IBK – nach Mahnung und angemessener Fristsetzung – 

zum Rücktritt vom Reisevertrag und zur Berechnung von Rücktrittskosten gemäß Punkt 5 oder ggf. abweichend 

vereinbarter Rücktrittskosten gemäß Reisebestätigung berechtigt. Ausnahmen können nur in Textform festgelegt 

werden. Ist die Reise unmittelbar vor Reiseantritt nicht oder nicht vollständig bezahlt, ist das IBK berechtigt, 

gebuchte Reiseleistungen zu Lasten des Reisenden kostenpflichtig gemäß Punkt 6 zu verweigern. 

 

 
3. Widerrufsrecht von touristischen Leistungen 
Buchungen von Pauschalreisen, Flügen, Mietwagen und Unterkünften im Fernabsatz können nach § 312g BGB 

nicht widerrufen werden, es gelten lediglich die gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungsrechte. 
 

 
4. Leistungen 
Der Umfang der Leistungen ergibt sich ausschließlich aus der Reisebestätigung sowie den auf unserer Website, in 

unseren Prospekten und sonstigen Unterlagen für die jeweilige Reise zum gebuchten Zeitraum dargestellten 

Beschreibungen. Besondere Bedingungen sowie zusätzliche Leistungen bedürfen der ausdrücklichen Bestätigung 

beider Vertragspartner. 

Reisevermittler (z. B. VHS, Kunstverein) und Leistungsträger (z. B. Hotels, Beförderungsunternehmen) sind vom IBK 

nicht bevollmächtigt, Vereinbarungen zu treffen, Auskünfte zu geben oder Zusicherungen zu machen, die den 

vereinbarten Inhalt des Reisevertrages abändern, über die vertraglich zugesagten Leistungen hinausgehen oder im 

Widerspruch zur Reiseausschreibung stehen. 

 

 
5. Änderungen von Leistungen vor Reiseantritt 
Wird uns vor Reiseantritt bekannt, dass einzelne Reiseleistungen nicht oder nicht vertragsmäßig erbracht werden 

können, so ist das IBK zu Leistungsänderungen berechtigt, falls gleichwertige und zumutbare Ersatzleistungen 

angeboten werden können. Ersatzleistungen gelten als gleichwertig und zumutbar, wenn sie dem vereinbarten 
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Leistungsstandard und dem gebuchten Reisetyp in angemessener Weise entsprechen und der Reisezweck objektiv 

nicht entscheidend beeinträchtigt wird. Das IBK ist verpflichtet, den Besteller von erheblichen 

Leistungsänderungen sofort in Kenntnis zu setzen soweit dies zeitlich und technisch möglich ist.  

 

Im Falle einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung ist der Reisende berechtigt, ohne Gebühren 

vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer anderen, mindestens gleichwertigen Reise aus dem 

Reiseprogramm des IBK zu verlangen, wenn das IBK in der Lage ist, eine solche anzubieten. Der Reisende hat das 

Recht, unverzüglich nach Erklärung über die Änderung der Reiseleistung dies gegenüber dem IBK geltend zu 

machen. 

 
 
6. Rücktritt / Kündigung durch den Reisenden / Stornokosten 
Der Reisende ist berechtigt, vor Reisebeginn durch eine Erklärung in Textform vom Vertrag zurückzutreten. In 

diesem Fall ist das IBK berechtigt, folgende Pauschalen für einen Rücktritt zu berechnen: 

 

landgebundene Reisen (Bus, Bahn, Selbstfahrer):  Reisen, die Flüge oder Schiffspassagen beinhalten:  
20% – ab Buchungstag bis 30 Tage vor Anreise  20% – ab Buchungstag bis 30 Tage vor Anreise 
50% – 29 bis 15 Tage vor Anreise    70% – 29 bis 15 Tage vor Anreise  
70% – 14 bis 10 Tage vor Anreise    80% – 14 bis 10 Tage vor Anreise 
90% – 9 bis 5 Tage vor Anreise    90% – 9 bis 5 Tage vor Anreise 
95% – 4 Tage bis Tag der Anreise    95% – 4 Tage bis Tag der Anreise  
 
Reisen, die Konzert-, Theater- oder Opernkarten beinhalten: 
50% – ab Buchungstag bis 30 Tage vor Anreise 
70% – 29 bis 15 Tage vor Anreise  
80% – 14 bis 10 Tage vor Anreise  
90% – 9 bis 5 Tage vor Anreise  
95% – 4 Tage bis Tag der Anreise  
 

Das IBK hat diesen Entschädigungsanspruch, soweit der Reisende nicht nachweist, dass der durch den 

Reiserücktritt entstandene Schaden überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger ist als in den oben 

genannten Pauschalen. Das IBK wird auf Verlangen des Reisenden die Höhe der Entschädigungen begründen. 

Ausnahmen können nur in Textform festgelegt werden. Diese Regelung findet auch bei teilweisem Rücktritt oder 

Nichterscheinen von Gruppen Anwendung. 

 

Für Zusatzleistungen, die nicht im Pauschalreisepreis enthalten sind und auf Kundenwunsch ergänzend 

hinzugebucht werden (z.B. Flüge, Bahnfahrkarten, Konzert- und Eintrittskarten etc.) gelten die Bedingungen der 
jeweiligen Leistungsträger. 

 

6.1. Ersatzreisender 
Alternativ hat der Reisende bei einem Rücktritt das Recht, einen Ersatzreisenden zu stellen. Für die notwendige 

Gebühren bzw. Kosten für Namensänderungen – auch die ggf. dadurch kurzfristig erforderliche Neubuchung eines 

Flugtickets – sowie den eigentlichen Reisepreis haften der Reisende und der Ersatzreisende gesamtschuldnerisch 

gegenüber dem IBK. 

Das IBK kann dem Eintritt des Ersatzreisenden widersprechen, wenn dieser den besonderen Reiseerfordernissen 

nicht genügt oder seiner Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen entgegenstehen.  

 

6.2. Kündigung durch den Reisenden bei erheblichen Beeinträchtigungen 
Wird die Reise durch einen Reisemangel erheblich beeinträchtigt, kann der Reisende den Vertrag im Rahmen der 

gesetzlichen Bestimmungen kündigen. Diese Kündigung soll – im Interesse des Reisenden und aus 

Beweissicherungsgründen – schriftlich erfolgen. 

Diese Kündigung ist erst zulässig, wenn das IBK eine vom Reisenden bestimmte und angemessene Frist hat 

verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu leisten. Wird der Vertrag gekündigt, so behält das IBK hinsichtlich der 

erbrachten und zur Beendigung der Pauschalreise noch zu erbringenden Reiseleistungen den Anspruch auf den 

vereinbarten Reisepreis.  
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Der Bestimmung einer Frist für die Abhilfe bedarf es nur dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist oder vom IBK 

verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes Interesse des Kunden 

gerechtfertigt wird.   

Das IBK ist verpflichtet, die infolge der Aufhebung des Vertrags notwendigen Maßnahmen zu treffen, 

insbesondere, falls der Vertrag die Beförderung des Reisenden umfasste, unverzüglich für dessen Rückbeförderung 

zu sorgen. Die Mehrkosten für die Rückbeförderung fallen dem IBK zur Last.  

 

6.3. Aufhebung des Vertrages wegen unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände 
Vor Reiseantritt kann der Reisende wegen unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände (früher Begriff der 

„höheren Gewalt“) den Reisevertrag kündigen.  

Wird die Reise nach Reiseantritt infolge bei Vertragsschluss nicht voraussehbarer unvermeidbarer, 

außergewöhnlicher Umstände erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so kann der Kunde den Vertrag 

kündigen. Wird der Vertrag gekündigt, so kann das IBK für die bereits erbrachten Reiseleistungen eine 

angemessene Entschädigung verlangen. Ist die im Reisevertrag vereinbarte Rückbeförderung aufgrund 

unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände nicht möglich, ist das IBK verpflichtet, die Kosten für die 

notwendige Unterbringung (nach Möglichkeit in einer gleichwertigen Kategorie) für einen Zeitraum von höchstens 

drei Nächten pro Reisenden zu übernehmen. Im Übrigen fallen die Mehrkosten dem Reisenden zur Last.  

Auf diese Begrenzung von drei Nächten kann sich das IBK nicht berufen, wenn der Leistungserbringer nach 

unmittelbar anwendbaren Regelungen der EU dem Reisenden die Beherbergung für einen längeren Zeitraum 

anzubieten oder die Kosten hierfür zu tragen hat, oder der Kunde eine Person mit eingeschränkter Mobilität i. S. d. 

Art. 2 a) der Verordnung (EG) Nr. 1107/2006, eine Schwangere, ein/e unbegleitete/r Minderjährige/r oder eine 

Person ist, die eine besondere medizinische Betreuung benötigt, und das IBK mindestens 48 Stunden vor 

Reisebeginn von den besonderen Bedürfnissen des Reisenden in Kenntnis gesetzt wurde. 

 

 

7. Rücktritt und Kündigung durch das IBK 
Vor Reiseantritt können sowohl der Reiseveranstalter als auch der Reisende wegen unvermeidbarer, 

außergewöhnlicher Umstände (ehemals Begriff der „höheren Gewalt“) kündigen. 

 

7.1. Mindestteilnehmerzahl 
Soweit im Katalog und in der Reisebestätigung ausdrücklich auf eine Mindestteilnehmerzahl hingewiesen wird, 
kann das IBK bei Unterschreiten der Mindestteilnehmerzahl bis 30 Tage vor Reisebeginn vom Vertrag 
zurücktreten. 
 
Das IBK kann im selben Zuge einen neuen Reisevertrag zu veränderten Bedingungen anbieten. Kommt kein neuer 

Reisevertrag zustande, erhält der Reisende eventuell bereits geleistete Zahlungen unverzüglich zurück. 

 
7.2. Kündigung wegen körperlich/psychischer Überforderung oder vertragswidrigem Verhalten 
Ist der Reisende den in der jeweiligen Reisebeschreibung genannten Anforderungen erkennbar körperlich oder 

psychisch nicht gewachsen, ist die IBK-Reiseleitung berechtigt, den Reisenden ganz oder teilweise vom 

Reiseprogramm auszuschließen. Hierbei behält das IBK den Anspruch auf den Reisepreis – abzüglich der durch den 

Ausschluss ersparter Aufwendungen. 

Zudem kann das IBK den Reisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der Reisende ungeachtet einer 

Abmahnung des IBK nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem  Maß vertragswidrig verhält, dass eine 

Fortsetzung des Vertragsverhältnisses mit ihm bis zur vereinbarten Beendigung oder zum Ablauf einer 

Kündigungsfrist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen 

Interessen unzumutbar ist. Dabei behält das IBK den Anspruch auf den Reisepreis abzüglich des Wertes ersparter 

Aufwendungen und ggf. erfolgter Erstattungen durch Leistungsträger oder ähnliche Vorteile, die sie aus der 

anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt. Eventuelle Mehrkosten für die 

Rückbeförderung trägt der / die Störer/in selbst. 

 

Bei einem Rücktritt aus den oben genannten Gründen übernimmt das IBK keine Erstattung für Fremdleistungen, 

z.B. Flüge, die der Reisende außerhalb des IBK-Leistungsangebots erworben hat. 
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8. Gewährleistung, Reisemängel 
Das IBK gewährleistet im Rahmen der gesetzlichen Regelung, dass die Reise nicht mit Fehlern behaftet ist und die 

zugesicherten Eigenschaften aufweist. Wird die Reise nicht frei von Reisemängeln erbracht, kann der Reisende 

Abhilfe verlangen. Das IBK kann die Abhilfe verweigern, wenn sie einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. 

Das IBK kann auch in der Weise Abhilfe schaffen, dass es eine gleichwertige Ersatzleistung erbringt. 

 
8.1. Mitwirkungspflicht des Reisenden bei Schäden oder Mängeln 
Der Reisende ist verpflichtet, bei aufgetretenen Leistungsstörungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 

mitzuwirken, eventuelle Schäden zu vermeiden oder gering zu halten. 

 

Der Reisende ist zudem verpflichtet, Beanstandungen unverzüglich dem IBK oder der vom IBK beauftragten 
örtlichen Reiseleitung zur Kenntnis zu geben.  
 

Die Reiseleitung ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Sie ist jedoch nicht befugt, Ansprüche 

anzuerkennen. Ist eine Reiseleitung am Urlaubsort nicht vorhanden, sind etwaige Reisemängel dem IBK an dessen 

Sitz unverzüglich mitzuteilen. Hierbei gilt: Für solche Mitteilungen hat der Reisende eine Kommunikationsform zu 

wählen, bei der er sicher sein kann, dass die relevanten Informationen unmittelbar oder zumindest unverzüglich 

an das IBK übermittelt werden (z.B. telefonisch). Eine Mitteilung über Messenger-Dienste (z.B. WhatsApp) ist nicht 

ausreichend, denn die Nachrichten-Übermittlung über diese Dienste erfolgt oftmals zeitversetzt mit einer 

Verzögerung von mehreren Stunden.  

 

8.2. Reisepreisminderung:  
Eine Minderung des Reisepreises kann durch den Reisenden für die Dauer einer nicht vertragsgerechten 

Erbringung von Reiseleistungen verlangt werden. Mängel, die eine Reisepreisminderung begründen könnten, 

müssen vom Reisenden unverzüglich angezeigt werden.  

 

8.3. Fristsetzung vor Kündigung 
Will ein Reisender den Reisevertrag wegen eines Reisemangels kündigen, hat er dem IBK zuvor eine angemessene 

Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt nur dann nicht, wenn die Abhilfe vom IBK verweigert wird oder wenn 

eine sofortige Abhilfe notwendig ist.  
 

8.4. Schadensersatz 
Die vertragliche Haftung des IBK als Reiseveranstalter ist insgesamt auf die Höhe des dreifachen Reisepreises 

beschränkt, soweit ein Schaden des Reisenden nicht schuldhaft durch das IBK herbeigeführt wurde. Dies gilt nicht 

bei Körperschäden. 

Gewährleistung und Schadensersatz als Vermittler: Das IBK ist aus keinem Rechtsgrund für Handlungen im 

Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden, verantwortlich. Jegliche 

Gewährleistungsansprüche oder Schadensersatzansprüche gegen das IBK, die aus mangelhafter 

Leistungserbringung oder sonstige Schadensersatzansprüche begründendem Verhalten der mit der 

Leistungserbringung betrauten Personen resultieren, sind ausgeschlossen und können im Rahmen des rechtlich 

Möglichen nur gegen die vermittelten Leistungsträger geltend gemacht werden. Entsteht ein Schaden aufgrund 

fehlerhafter Vermittlungsleistung ist die vertragliche Leistung des IBK auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, es 

sei denn, der eingetretene Schaden ist auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des IBK bei der 

Vermittlung zurückzuführen. 

 

8.5. Gepäckbeschädigung und Gepäckverspätung 
Schäden oder Zustellungsverzögerungen bei Flugreisen sind unverzüglich an Ort und Stelle mittels 

Schadensanzeige (Property Irregularity Report) der zuständigen Fluggesellschaft anzuzeigen. Die Schadensanzeige 

ist bei Gepäckbeschädigung binnen 7 Tagen und bei Verspätung innerhalb 21 Tagen nach Aushändigung an die 

Fluggesellschaft zu erstatten. Im Übrigen ist der Verlust, die Beschädigung oder die Fehlleitung von Reisegepäck 

unverzüglich der IBK-Reiseleitung oder – falls eine örtliche IBK-Reiseleitung nicht vorhanden ist – dem IBK an 

dessen Sitz anzuzeigen. 

 

Weder eine Reisepreisminderung, noch Schadenersatzansprüche können gewährt werden, wenn es der 
Reisende schuldhaft unterlässt, entsprechende Mängel unverzüglich anzuzeigen. 
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9. Einreisebestimmungen, Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften, Prophylaxe 
Der Reiseveranstalter hat die Pflicht, über die Einreisebestimmungen des Reiselandes zu informieren. Für das 

Beschaffen und Mitführen der notwendigen Reisedokumente – inklusive Einreisegenehmigungen, Visa und ggf. 

Impfbescheinigungen – ist der Reisende jedoch immer selbst verantwortlich. Er muss selbst darauf achten, dass 

sein Reisepass oder sein Personalausweis, soweit für die Einreise ausreichend, für die gesamte Reise eine 

ausreichende Gültigkeit besitzt.  

Achtung: Viele Staaten schreiben vor, dass der Reisepass noch mehrere Monate über das Datum der Rückreise 

hinaus gültig sein muss! 

Der Reisende sollte sich über Infektions- und Impfschutz sowie andere Prophylaxemaßnahmen rechtzeitig 

informieren. Ggfs. sollte ärztlicher Rat zu Thrombose- und anderen Gesundheitsrisiken eingeholt werden. Das IBK 

empfiehlt hierzu eine reisemedizinische Beratung bei einem entsprechend qualifizierten Arzt. Das IBK rät dringend 

zu einer Auslandsreise-Krankenversicherung, die auch den Rücktransport beinhaltet. 

 

 

10. Reiseunterlagen 

Der Reisende hat das IBK zu informieren, wenn er die erforderlichen Reiseunterlagen (z. B. Flugschein) nicht 

innerhalb der vom IBK in der Bestätigung mitgeteilten Frist erhält oder wenn die Unterlagen (z.B. Flugtickets) 

falsche Angaben z.B. bezüglich der Daten des Kunden (z. B. Name, Anschrift, Geburtsdatum) enthalten. 

 

 

11. Rechtzeitiges Erscheinen 
Jeder Reisende ist für sein rechtzeitiges Erscheinen am Abreiseort selbst verantwortlich. An Flughäfen ist genügend 

Zeit für den Check-In und die Sicherheitskontrolle einzuplanen. Dies gilt auch bei Bahnanreise, z.B. mit einem 

Rail&Fly-Ticket. Es sollte eine Bahnverbindung gewählt werden, die eine Ankunftszeit am Flughafen von 

mindestens 3 Stunden bis zur Abflugzeit beinhaltet, um bei Verspätungen ausreichend Zeitpuffer zu haben. 

 

 
12. Beistandspflicht 
Gerät der Reisende während der Reise in Schwierigkeiten, wird ihm das IBK unverzüglich und in angemessener 

Weise Beistand gewähren. Diese Beistandspflicht besteht auch bei Eigenverschulden des Reisenden. Allerdings hat 

das IBK das Recht, Ersatz für seine Aufwendungen zu verlangen, wenn und soweit diese angemessen und 

tatsächlich entstanden sind. 

 

 

13. Abweichungen 
Abweichungen von diesen Reisebedingungen und mündliche Abreden sind nur wirksam, wenn sie vom IBK 

schriftlich bestätigt werden. 

 

 

14. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages oder Teilen von Bestimmungen hat nicht die 

Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zur Folge. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung, oder des 

unwirksamen Teiles einer Bestimmung treten solche Regelungen, die dem Zweck des wirtschaftlich Gewollten 

möglichst nahe kommen. 

 

 

15. Gerichtsstand 
Gerichtsstand ist Hamburg. Für Personen, die im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand haben oder zum 

Zeitpunkt der Klageerhebung nicht mehr haben, ist Hamburg ebenfalls örtlicher Gerichtsstand. Vorstehende 

Gerichtsstandvereinbarungen gelten für alle Streitigkeiten aus dem Reisevertrag und im Zusammenhang mit 

diesem. Vorstehende Gerichtsstandvereinbarung gilt auch bei Streitigkeiten aus abgetretenem Recht eines unserer 

Leistungsträger, Vertragshäuser oder als Prozessstandschafter dieser Personen. 

Der Vertrag zwischen IBK und dem Reisenden unterliegt ausschließlich dem deutschen Recht. 
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Gebühren / Service-Entgelte für Extras und zusätzliche Leistungen 
 

Lieber Reisegast, 

 

bei unseren Reiseangeboten handelt es sich um Pauschalreisen mit den entsprechend genannten 
Inklusivleistungen. Der zum jeweiligen Angebot genannte Reisepreis (Im DZ, im EZ etc.) ist 

selbstverständlich ein Pauschalpreis, der alle Gebühren beinhaltet. 

 

Sollten Sie jedoch Leistungen wünschen, die über die im Pauschalarrangement genannten hinausgehen, 

müssen wir für unsere Dienstleistung die folgenden Gebühren bzw. Service-Entgelte berechnen: 

 

Buchungsgebühr / 

Serviceentgelt für 

Preis Bemerkung 

Vorabübernachtung / 

Verlängerungsnacht 
kostenlos  

Reiseschutz / 
Reiseversicherung 

15 € pro Buchung 
/ kostenlos 

Kosten entstehen nur bei persönlicher / 

telefonischer Beratung.  

Über den Buchungsassistenten der ERGO 
Reiseversicherung fällt kein Serviceentgelt an: 

www.reiseschutz.kulturtours.de  

www.reiseschutz.ibk-reisen.de  

Flug 45 € pro Ticket 
Ist in den von uns genannten Flugpreisen bereits 

enthalten. 

Bahnfahrkarten 25 € pro Ticket 
Ist in den von uns genannten Preisen enthalten. 

Keine Gebühr bei Touristik Sparpreisen der DB. 

Kulanz-Storno 45 € pro Buchung 
Falls Stornokosten gemäß ARB vermieden werden 

können. 

Namensänderung 25 € pro Person 
Zzgl. zu Gebühren, die ggf. von Leistungsträgern 

(Fluggesellschaft, Hotel etc.) berechnet werden. 

Umbuchung auf 

Alternativreise 
25 € pro Person 

Zzgl. zu Gebühren, die ggf. von Leistungsträgern 

(Fluggesellschaft, Hotel etc.) berechnet werden. 

Ausarbeitung eines 

individuellen 

Reiseangebots 

25 € pro Reisetag 
Wird bei Buchung in ein Guthaben verwandelt und 

mit dem Reisepreis verrechnet. 

   

alle genannten Preise inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer 

 



 
 

 
Einwilligungs- und Hinweiserklärung  
zur Datenverarbeitung im Rahmen des  
Auftrags- bzw. Kundenverhältnisses 
 
 
1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch: 
IBK Institut für Bildung und Kulturreisen GmbH, vertreten durch die Geschäftsführer Harald 
Kother, Matthias Pätzold 
Dillstr. 16,  20146  Hamburg 
Tel.: 0049-(0)40- 43 263 466 
Fax: 0049-(0)40- 43 263 465 
E-Mail: mail@ibk-reisen.de 
 
2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und   
..deren Verwendung 
Wenn Sie uns beauftragen oder unser Kunde werden, verarbeiten wir elektronisch folgende 
Informationen von Ihnen: 

• Stammdaten zur Durchführung und zur Erfüllung der Reisedienstleistung 
(Name und Anschrift des Reiseanmelders, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Namen 
der mitreisenden Personen sowie das Geburtsdatum und die Nationalität aller 
Reisenden) 

• Ggfs. Legitimationsdaten bei VISA-Anträgen (z.B. Daten des Personalausweises / 
Reisepasses) 

• Ggfs. Gesundheitsdaten zur Vorbeugung von Unfällen und zum Schutz des oder der 
Reisenden (z.B. Grad körperlicher Behinderung, Schwerbehindertenausweis, 
Lebensmittel-unverträglichkeiten, Allergien, Schwangerschaften) 

• Informationen von Ihnen, die für die Geschäftsabwicklung im Rahmen des Auftrages / 
der Kundenbeziehung notwendig sind. Die Erhebung dieser Daten erfolgt, 
- um Sie als unseren Kunden bzw. Auftraggeber identifizieren zu können 
- um für Sie angemessen tätig sein zu können 
- zur Weitergabe an Reiseunternehmen und/oder Hotels, auch außerhalb der EU 
- zur Korrespondenz mit Ihnen 
- zur Rechnungsstellung 
- zur Archivierung 
- zur Abwicklung von evtl. Auseinandersetzungen. 

 
Die Datenverarbeitung von uns erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. 
a) bzw. b) DSGVO zu den genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung des 
Auftrages bzw. der Kundenbeziehung und für die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen 
aus bestehenden Vertragsverhältnissen erforderlich. 
Ihre für die Abwicklung des Auftrages bzw. im Rahmen der Kundenbeziehung von uns 
verarbeiteten personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten (6 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem das Rechts-
verhältnis beendet wurde,) gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass wir nach Art. 
6 Abs. 1 S. 1 lit. c. DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- 
und Dokumentationspflichten (aus HGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung 
verpflichtet sind oder Sie in eine darüber hinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 
lit. a DSGVO eingewilligt haben. 
 
3. Weitergabe von Daten an Dritte 
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den vorstehend 
aufgeführten Zwecken findet nicht statt. 



Nur soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von unserem 
Rechtsverhältnis mit Ihnen oder nach dem Gesetz erforderlich ist, werden Ihre personen-
bezogenen Daten an Dritte weitergegeben. Die weitergegebenen Daten dürfen von dem 
Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden. 
Wir übermitteln Ihre Daten in Staaten außerhalb der Europäischen Union nur, soweit dies zur 
Ausführung und Abwicklung der Reisedienstleistungen erforderlich oder gesetzlich 
vorgeschrieben ist oder Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben (z.B. Fernreisen). 
 
4. Ihre Rechte als „Betroffener“ der Datenverarbeitung 
Sie haben das Recht: 

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit uns gegenüber 
zu  widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung die auf dieser 
Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen 

• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten 
personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über 
die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die 
Kategorie von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder 
werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, 
Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines 
Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben 
wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 
einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren 
Einzelheiten verlangen 

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder 
Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
verlangen 

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherter personenbezogener 
Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung und Informationen, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, 
aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist 

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogener Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen 
bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen 
und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 
21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 

• gemäß Art. 20 DSGVO Ihrer personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt 
haben, in einen strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten 
oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und 

• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. 
In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes 
oder Arbeitsplatzes oder unseres Unternehmenssitzes werden. 
 
5. Widerspruchsrecht 
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interesse gemäß Art. 
6 Abs. 1 S. 1 lit. f. DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO 
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten einzulegen, soweit 
dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. 
 
6. Ausübung Ihrer Rechte 
Möchten Sie von Ihren Rechten als Betroffener der Datenverarbeitung oder von Ihrem 
Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an: 
mail@ibk-reisen.de 


